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Thema verspri<ht gerade im Hinblick auf die afrikanis<he Kir<he besonders 
ergiebig zu werden, da Karthago in der Frühzeit mit Tertullian, Cyprian, 
Augustinus und Optatus ni<ht nur bedeutende Theoretiker hervorbra<hte, son­
dern eine au<h in der Praxis sehr eigenständige und sehr selbstbewußte Kir<he 
war, die geradezu prädestiniert dazu zu sein s<hien, den römis<hen Primat in 
Frage zu stellen. Diese Frage ist in der bisherigen Literatur leidens<haftli<h 
diskutiert worden, ihre Aufarbeitung dur<h den Vf. zeigt den immensen Umfang 
des hier Geleisteten. Das eigene Ergebnis des Vf. sei vorweggenommen: er 
glaubt, in der afrikanis<hen Kir<he eine Art gegenläufiger Bewegung heraus­
arbeiten zu können, eine auf die eigene kir<henre<htli<he Selbständigkeit 
po<hende, eine andere, die die Autorität des apostolis<hen Stuhls anerkannt hat. 
Allerdings sei es nun durmaus ni<ht so, daß einer theoretis<hen Anerken­
nung des römis<hen Primats dur<h die großen Kir<hensdl.riftsteller Tertullian, 
Cyprian oder Augustmus etWa eine in der Praxis erfolgte Ablehnung gegen­
überstände. Vielmehr fänden si<h neben den ,.konziliaristis<hen• Strömungen 
Tertullians au<h sol<he, die Rom einen besonderen Vorrang zugestehen; bei 
Cyprian, der das Bis<hofsamt in den Mittelpunkt stellt, sei ebenso eine besondere 
Heraushebung des römis<hen Bis<hofs na<hzuweisen, und Augustinus insbesondere 
habe neben eindeutigen Bekenntnissen zum römis<hen Primat au<h wieder 
zurückhaltende Äußerungen getan. Ganz ähnli<h sei die Entwicklung im prak­
tis<hen Berei<h verlaufen: die antipelagianis<hen Konzilien von 416 bilden na<h 
der Meinung des Vf. einen absoluten Höhepunkt der "Romhörigkeit" Karthagos, 
während das Konzil von Karthago aus dem Jahre 424, das si<h mit dem Fall 
des von Karthago abgesetzten und von Rom rehabilitierten Priesters Apiarius 
befaßte, das Pendel in die andere Ri<htung habe auss<hwingen lassen. Diese 
Doppelgleisigkeit im Denken und Handeln der afrikanis<hen Kir<he, die mit 
ihrem Sowohl-als-au<h-Ergebnis von dem bisher überwiegend vertretenen Ent­
weder-oder-Standpunkt wegzulenken versu<ht, berücksi<htigr eigenartigerweise 
überhaupt ni<ht die Fors<hungen von Johannes Haller. Haller hatte im ersten 
Band seiner Ges<hi<hte des Papsttums gerade die von dem Vf. als römis<hen 
Triumph herausgestellte Haltung Innozenz' I. (mit freili<h bisweilen au<h an­
fe<htbarer Argumentation) in ihrer Bedeutung einzus<hränken versu<ht und ins­
besondere im Falle des Zosimus sogar von einer eindeutigen Niederlage Roms 
gesprochen. So könnte es sein, daß an dem harmonisierenden Ergebnis des 
Bu<hes hier und da Abstri<he zu ma<hen sind. K. R. 

J. Champagne und R. Szramkiewicz, Re<her<hes sur les conciles 
des temps tn~rovingiens, Revue historique de droit fran~ais et ~tranger 49 (1971) 
S. 5-49, stellen die Vertretung von Bis<hofssitzen und die Anwesenheit der 
einzelnen Bis<höfe auf den merowingis<hen Konzilien aufgrund der Subskrip­
tionslisten kartographis<h und tabellaris<h dar. Im zweiten Teil der Studie ver­
su<hen sie sodann, aus diesen Tabellen Aufs<hluß über das Zustandekommen 
der Kanones und deren Anwendung in der Praxis zu erhalten. Wenn man den 
großen Aufwand mit den mageren Ergebnissen am Ende verglei<ht, muß man 
dar'lm zweifeln, ob der Einsatz von elektronis<her Datenverarbeitung zur 
Identifizierung der Urhebers<haft ~ines Kanons gere<htfertigt war. Dies um so 
mehr, als der (von den Verfassern der vorliegenden Studie leider ni<ht berück­
si<htigte) Aufsatz von W. Lippen, Die Verfassers<haft der Canonen gallis<her 
Concilien des V. und VI. Jahrhunderts, NA 14 (1889), das Verfasserproblem 
mit den Mitteln der Quellenkritik bereits präziser gelöst bat, als es der vor-
liegende Aufsatz tut. • W. H. 

Reinbard S c h n e i d e r, Königswahl und Königserhebung im Frühmittel­
alter. Untersuchungen zur Herrs<haftsnacbfolge bei den Langobarden und Mero-




